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STEUERPOLITIK

gelegte alternative Verteilungsurteil hat den Vorteil, daß 
man -  bei geringfügiger Erweiterung -  die Umvertei
lungsvorstellung „von unten nach oben“ (oder umge
kehrt) präziser fassen kann. Für ausgewählte Einkom
menspaare zeigte sich, daß der T90 Im Vergleich zum 
T88 eine zum Teil deutliche Umverteilung „von unten 
nach oben" bewirkt hat.

Anmerken könnte man noch, daß Krause-Junks Um
verteilungskonzeption keineswegs einfach zu verallge
meinern ist. Aber das ist ein anderes Problem. Auch 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich doch noch 
ein Verteilungsurteil finden läßt, das eine Umverteilung 
„von oben nach unten“ hervorbringt. I\/Ian darf gespannt 
sein.

Gerold Krause-Junk

Zwei kleine Richtigstellungen

Ich habe Wiegard zu danken, daß er meine einfachen 
Plausibilitätsüberlegungen in die Sprache der Mathe

matik gefaßt hat; sie klingen dadurch sicher überzeu
gender. Zwei kleine Richtigstellungen sind mir aber 
wichtig. Zum einen: ich habe nicht behauptet, daß der 
Einkommensteuertarif 90 gegenüber dem Tarif 81 eine 
Umverteilung von oben nach unten brächte. (Ich be
ziehe also Wiegards im Schlußsatz enthaltene Mokerie 
nicht auf meinen Beitrag.) Ich habe vielmehr behauptet, 
daß es verstärkter Umverteilungsanstrengungen bedür
fen würde, wollte man trotz Steuersenkung die Nettoein
kommensrelationen T88, d.h. die von Wiegard gewählte 
Basis, aufrechterhalten.

Zum anderen: ich habe nicht behauptet, daß die Um
verteilungspolitiken nach T 81 und nach T 90 exaW über
einstimmen. Vielmehr habe ich die von mir vorgelegten

Zahlen so interpretiert, daß in dem von Wiegard betrach
teten Tarifabschnitt die Nettoeinkommensrelationen 
nach T 90 „ungefähr" den Relationen entsprechen, die 
sich bei Durchführung der Umverteilungspolitik entspre
chend T 81, aber unter Berücksichtigung der allgemei
nen tarifären Einkommensteuersenkung ergäben. Nun 
kann man selbstverständlich darüber geteilter Auffas
sung sein, was man noch als „ungefähr“ gleiche Umver
teilungspolitik gelten lassen will. Nach Wiegards „Er
gänzung“ ergibt sich ein Anteil der in meinem Sinne 
nicht neutral verteilten Steuern („absolute Umvertei
lung") am Gesamtsteueraufkommen des jeweiligen Ein
kommenspaares von um die 2 %. Nach meiner leicht ab
weichenden Rechnung -  ich halte im N-Personenfall 
den Bezug auf eine durchschnittliche Steuersenkung 
methodisch immer noch für sinnvoller -  liegt dieser An
teil bei wenig über 1 %.

Wolfgang Buchholz

Steuerreformbedingte Verteilungswirkungen

Zwar kann sich die Finanzwissenschaft kein objekti
ves Urteil darüber anmaßen, ob eine Steuerreform

maßnahme aufgrund der von ihr ausgelösten Distribu
tionswirkungen richtig oder falsch ist. Jedoch gehört es 
sehr wohl zu ihrem Aufgabenbereich, sich über die adä
quate Messung steuerlich bedingter Verteilungseffekte 
Gedanken zu machen. Im Hinblick auf die geplante Ein
kommensteuertarifreform sind kürzlich Kraus-Junk und 
Wiegard in eine Diskussion über diese Frage eingetre
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ten. Dabei bezog Wiegard die herkömmliche Position, 
die in der Lorenzkurve der Nettoeinkommensverteilung 
den angemessenen Bezugspunkt für die Verteilungs
analyse sieht. Dem stellte Krause-Junk ein alternatives 
Verteilungsmaß gegenüber, bei dem die Höhe der ag
gregierten Steuerlast als zusätzlicher Bewertungsfaktor 
dient.

Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Maßen wurde bislang jedoch nur wenig gesagt. 
Dies gilt sowohl für die implizierten Verteilungswirkun
gen selber als auch für die normativen Grundlagen der 
beiden Maßgrößen. Zunächst sollen deshalb die beiden
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Verteilungsmaße so miteinander in Beziehung gesetzt 
werden, daß auch ohne Rückgriff auf Rechenbeispiele 
leichter absehbar wird, unter welchen Bedingungen bei 
beiden Kriterien gleichgerichtete oder entgegenge
setzte Verteilungswirkungen zu erwarten sind. Im zwei
ten Schritt wird dann gezeigt, daß sich das Krause-Junk- 
sche Verteilungsmaß zum einen als Konkretisierung ei
ner allgemeinen, in der neueren Wohlfahrtstheorie aus
führlich erörterten, normativen Konzeption auffassen 
läßt. Zum anderen kann man aber auf der Basis des 
Grundgedankens von Krause-Junk auch ohne Umweg 
über ein neuartiges Verteilungskriterium zu einer Relati
vierung der von Wiegard an der Steuerreform ’88/’90 ge
übten Kritik gelangen.

Um das Verteilungsmaß von Krause-Junk besser in
terpretieren zu können, beschreiben wir es zunächst 
durch eine allgemeine Formel. Hierbei gehen wir aus 
von zwei Bruttoeinkommensniveaus yi und V2 mit 
Y2 >  Vi. Wenn sich das aggregierte Steueraufkommen 
bei diesen beiden Steuerzahlern auf T beläuft und die 
Nettoeinkommensniveaus x, und Xj betragen, errech
net sich das Krause-Junk-Maß’ als

TT = (V2 ~

Da die Bruttoeinkommen vorab fixiert sind, kann man -  
ohne daß sich dies auf die Bewertung auswirkt -  auch tt 
durch fl = (qo~ Q)fT ersetzen, wobei Qo für das Verhält
nis Va/Vi der Brutto- und g für das der Nettoeinkommen 
steht (q = X2/X1). Je größer (kleiner) g ist, desto unglei
cher (gleicher) sind die Nettoeinkommen im Hinblick auf 
das Lorenzkurven-Kriterium verteilt.

Beim Krause-Junk-Maß gilt: Eine Erhöhung (Vermin
derung) von 77 bzw. fr signalisiert eine stärkere (schwä
chere) Ausschöpfung des Umverteilungspotentials, 
d. h. eine stärkere (schwächere) Umverteilung im Sinne 
Krause-Junks. Anhand der obigen Beschreibung für fr 
wird jetzt unmittelbar klar, daß ein niedrigeres d. h. 
eine steuerreformbedingte Steigerung der Lorenz- 
Gleichheit, auch eine höhere Krause-Junk-Gleichheit 
impliziert. Unter der Annahme eines konstanten Steuer
aufkommens führt die Bewertung einer Steuerreform für 
beide Kriterien also zum gleichen Ergebnis.

Der Unterschied zwischen den Maßen tritt erst dann 
zutage, wenn auch das Steueraufkommen T variieren 
kann. So hat eine Senkung der Steuerlast ceteris pari
bus eine positiven Effekt auf ¿7 , d. h. die Krause-Junk- 
Gleichheit wächst. Wenn zusätzlich q fällt, d. h. die Lo- 
renz-Gleichheit der Nettoeinkommen wächst, wird 
diese Wirkung noch verstärkt. Dies ist etwa dann der 
Fall, wenn im Zuge einer Steuerreform das niedrigere 
Nettoeinkommen prozentual stärker angehoben wird

als das höhere Nettoeinkommen. Bei sinkendem T ist 
die Verminderung von y aber nicht notwendig für die Er
höhung von fr: Wenn nämlich die Relation der Nettoein
kommen nicht allzu stark steigt, ist der die Krause-Junk- 
Gleichheit fördernde Einfluß eines zurückgehenden 
Steuerbetrags stärker, so daß trotz abnehmender Lo
renz-Gleichheit nach dem Krause-Junk-Kriterium eine 
zunehmende Umverteilung von oben nach untern fest
zustellen ist.

Falls jedoch die Erhöhung von g stark genug ausfällt, 
d. h. die steuerliche Entlastung des höheren Einkom
mens entsprechend größer ist als die des niedrigeren, 
steigt auch fr, so daß sich eine Umverteilung von unten 
nach oben nach dem Lorenzkurven-Kriterium mit einer 
ebensolchen nach dem Krause-Junk-Kriterium verbin
det. Dieser Effekt tritt etwa dann ein, wenn die steuerli
che Entlastung allein dem höheren Einkommen zugute 
kommt. Durch diese Bedingung wird offensichtlich, daß 
bei einem Tarifverlauf wie dem der deutschen Einkom
mensteuer jede durchgängige Tarifsenkung für be
stimmte Einkommenspaare notwendigerweise zu einer 
Verminderung der Krause-Junk-Gleichheit führt. Hierzu 
muß man nur ein Einkommensniveau aus der Grundfrei
betragszone, bei dem es ex definitione keine steuerli
che Entlastung geben kann, mit einem höheren, von der 
Tarifsenkung begünstigten Einkommen kombinieren. 
Durch eine einfache Rechnung kann man sogar zeigen, 
daß sich eine Abschwächung der Umverteilung im 
Sinne Krause-Junks immer dann ergibt, falls der auf 
dem höheren Einkommen lastende Steuerbetrag um ei
nen höheren Prozentsatz als der auf dem niedrigen Ein
kommen lastende gesenkt wird.

Die zuvor angegebene Formel für das Krause-Junk- 
sche Kriterium macht aber nicht nur die Verteilungswir
kungen transparenter, sondern erleichtert auch den Zu
gang zu einer einleuchtenden normativen Interpretation 
der Verteilungskonzeption Krause-Junks: Selbst wenn 
man die Angleichung der Nettoeinkommen im Prinzip 
für erstrebenswert hält, kann man am Lorenzkurven-Kri
terium dennoch kritisieren, daß es sich zu einseitig an 
diesem einen Ziel orientiert. So wird bei einer Lorenzkur
venbetrachtung vernachlässigt, daß auch die Höhe der

' Bei der ursprünglichen von Krause-Junk gegebenen Definition steht
im Nenner des Ausdrucks fü r - ja :  ^  _

-  ya -T  __ X  
yi vi vt

 ̂ Vgl. als Einführung in die entsprechende wohlfahrtstheoretische Lite
ratur F. A. C o w e l l :  A Fair Suck of the Sauce Bottle' or What Do You 
Mean by Inequality?, in: Economic Record, Vol. 61 (1985), S. 567 ff.

’  Den Referenzmaßstab bildet somit die Steuerlastverteilung, die bei 
Anwendung des Prinzips vom gleichen marginalen Opfer resultieren 
würde. Vgl. hierzu D. P o h m e r : Redistribution und Effizienz -  Zum 
optimalen S teuer-und Transfersystem, in: D. C a n s i e r ,  D. K a t h  
(Hrsg.): Öffentliche Finanzen, Kredit und Kapital, Festschrift für Werner 
Ehrlicher, Berlin 1985, S. 255 ff.
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den Individuen verbleibenden Einkommen und damit 
das Niveau ihres Einkommensnutzens nach Steuern 
ein relevanter Gesichtspunkt bei der Beurteilung einer 
Tarifänderung sein kann.

Das Lorenzkurven-Kriterium rückt die Gleichvertei
lungsnorm derart in den Vordergrund, daß es sogar das 
Pareto-Prinzip vernachlässigt. Auch bei einer durchge
henden steuerlichen Entlastung, die alle Steuerzahler 
besser stellt, reagiert das Lorenzkurven-Kriterium ja 
nicht, solange nur die Relationen der Nettoeinkommen 
gleich bleiben. Das von Krause-Junk vorgeschlagene 
Verteilungsmaß kann vor diesem Hintergrund als Ver
such begriffen werden, diese Niveaukomponente bei 
der Beurteilung von Steuerreformen mit zu berücksichti
gen.

Die strikt egalitaristische Orientierung des Lorenzkur- 
ven-Kriteriums wird hierbei zumindest abgeschwächt: 
Die mit einem Rückgang des aggregierten Steuerauf
kommens verbundene Erhöhung der Nettoeinkom
mensniveaus vermag jetzt einen Verlust an Gleichvertei
lung im Sinne des Lorenzkurven-Kriteriums zu kompen
sieren. Wenn umgekehrt die Steuerlast erhöht wird, die 
individuellen Nutzenniveaus also sinken, muß die Vertei
lung der Nettoeinkommen stärker nivelliert werden, um 
eine Gleichwertigkeit zwischen dem neuen und dem al
ten Einkommensprofil zu gewährleisten^.

Diesen ethischen trade-off zwischen Niveau und 
gleichmäßiger Verteilung des aggregierten Einkom
mens kann man aber auch auf eine ganz andere Weise 
begründen. Krause-Junk selber geht in diesem Zusam
menhang von der Vorstellung aus, daß mit dem ange
strebten Steueraufkommen das Umverteilungspotential 
für die Besteuerung wächst^. Normative Äquivalenz be
deutet dann einfach gleiche Ausschöpfung dieses Po
tentials. Wenn man in der folgenden Weise nun Umver
teilung nicht in diesem Sinne als eine mit der Steuerer
hebung verbundene Möglichkeit, sondern vor dem Hin
tergrund des Leistungsfähigkeitsprinzips als Notwen
digkeit begreift, kann man zu einer direkten Begründung 
seines zentralen Arguments gelangen.

Das Grundpostulat hierbei lautet, daß eine Steuerer
höhung das bei der ursprünglichen Besteuerung resul
tierende Nettoeinkommen des Reichen um einen höhe
ren Prozentsatz vermindern soll als das des Ärmeren. 
EineTarifanhebung soll also wie die Einführung einer zu
sätzlichen progressiven Steuer auf die Nettoeinkom
men im Ausgangszustand wirken. Die Forderung nach 
Progressivität für diese Zusatzsteuer erscheint nur kon
sequent, wenn man der Einkommensteuerprogression 
an sich eine normative Bedeutung beimißt. Im Hinblick 
auf die gerechte Verteilung von Steuerlasten kann es ja 
keine Rolle spielen, ob eine neu einzuführende Steuer
belastung die Bruttoeinkommen oder aber die Nettoein
kommen bei einer bereits bestehenden Steuer trifft'*.

Im Umkehrschluß impliziert dies aber, daß die Befol
gung dieses Postulats nur mit Tarifentlastungen verein
bar ist, die regressiv wirken, d.h. in derTat zu einer Um
verteilung von unten nach oben im Sinne des Lorenzkur
ven-Kriteriums führen. Aus diesem Blickwinkel ist dies 
aber nicht als negative Begleiterscheinung einer Tarif
senkung zu werten, sondern stellt vielmehr eine auto
matische Folge der Forderung nach progressiver Be
steuerung dar. Anders gesagt: Will man steuerliche Ent
lastung mit einer gleichmäßigeren Verteilung des Netto
einkommens kombinieren, tritt man in Widerspruch zur 
Forderung nach progressiver Einkommensbesteue- 
run^. Daraus folgt aber auch, daß man den Umweg 
über ein alternatives Verteilungsmaß nicht benötigt, um 
die Position, die bei Wiegard durchscheint, zu erschüt
tern. Eine Umverteilung von unten nach oben kann man 
durchaus zugestehen, ein Argument gegen die ge
plante Steuerreform muß man aus finanzwissenschaftli
cher Sicht bei strikter Orientierung am Progressivgedan
ken darin aber nicht erkennen.

“ D ieses Resultat sctilägt sicti auch darin nieder, daß bei der Begrün
dung der Steuerprogression mit Hilfe des Prinzips des gleichen absolu
ten Opfers die Lorenzkurve mit steigenden aggregierten Steueraufkom
men nach oben rückt, falls die für einen progressiven Tarifverlauf hinrei
chende Pigou-Samuelson-Bedingung erfüllt ist. Vgl. W. B u c h h o l z ,  
w. F. R i c h t e r ,  J. S c h w a i g e r :  D istributional Implications of 
Equal Sacrifice Rules, erscheint in Social Choice and Welfare.
 ̂ Ein analoges Argument läßt sich auch gegen die These Vorbringen, 

Kinderfreit>eträge als Mittel des Kinderlastenausgleichs seien unge
recht. Vgl. z.B. D. P 0 h m e r : Einige Gesichtspunkte zur Familienbe
steuerung, in: Finanzarchiv 27. Jg. (1968) S. 139 ff.
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